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Satzung der 

Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde e. V. 

 

§ 1 Name und Sitz der Gesellschaft 

Der Verein trägt den Namen „Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde 
e. V.“ und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

Sitz der Arbeitsgemeinschaft ist Malsch (bei Karlsruhe). Das Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr. 

§ 2 Ziele der Arbeitsgemeinschaft 

Die Arbeitsgemeinschaft hat das Ziel, die Keramik und Verbundwerkstoffe als Res-
taurationsmaterial in der Zahnerhaltung und in der Prothetik in der dentalen Fachwelt 
und in der Öffentlichkeit als bewährte Therapielösung zu vertreten und zu fördern. 

Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist, wissenschaftliche Arbeiten mit keramischen 
Werkstoffen und Materialien zu initiieren und zu fördern.  

Die Arbeitsgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die Therapie mit Keramik durch 
Informationen für die dentale Fachwelt auf einem hohen Qualitätsniveau zu halten. 
Damit soll eine dauerhafte, ästhetische und wirtschaftliche Versorgung der Patienten 
sichergestellt werden und zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge 
beitragen. Dafür unterstützt die Arbeitsgemeinschaft beispielsweise Qualitätssiche-
rungsprogramme. 

Die Arbeitsgemeinschaft fördert die Zusammenarbeit mit nationalen und internationa-
len Institutionen, um Erfahrungen, Berichte und wissenschaftliche Ergebnisse auszu-
tauschen. 

Zu den Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft gehört, Veranstaltungen und Publikationen 
zum Einsatz von keramischen Restaurationen zu veranlassen und in die Medien 
(Fach- und Publikums-Medien) zu bringen.  

Für die Vorbereitung und Durchführung aller Maßnahmen steht der Arbeitsgemein-
schaft eine Geschäftsstelle zur Verfügung.  

Die Arbeitsgemeinschaft verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke und ist selbstlos 
tätig. 
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§ 3 Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft besteht aus ordentlichen, kooperativen 
und fördernden Mitgliedern (Kuratorium). 

Ordentliche Mitglieder können werden: Zahnärzte, Hochschullehrer der Zahnmedizin,  
Zahntechnikermeister, Zahntechniker, Geschäftsführer und leitende Angestellte in der 
Dentalindustrie, leitende Angestellte im Dentalfachhandel, andere Personen auf Vor-
schlag des Vorstandes.  

Der Antrag auf Mitgliedschaft hat schriftlich an den Vorstand zu erfolgen. Über den 
Antrag entscheidet der Vorstand. 

Ordentliche Mitglieder sind wählbar und haben Stimmrecht. 

Kooperative Mitgliedschaft kann von jedem Zahnarzt, Hochschullehrer, Zahntechni-
ker, Dentalindustrie-Geschäftsführer, Dentaldepot-Leitenden auf schriftlichen Vor-
schlag eines Mitglieds erlangt werden. Über die Aufnahme entscheidet der erweiterte 
Vorstand. 

Die Voraussetzungen für die Umwandlung einer kooperativen in eine ordentliche Mit-
gliedschaft entsprechen jenen für die Aufnahme eines ordentlichen Mitgliedes. 

Kooperative Mitglieder sind wählbar, haben aber kein Stimmrecht. 

Fördernde Mitglieder (Kuratorium) fördern und unterstützen die Ziele der Arbeitsge-
meinschaft und sind Bestandteil des erweiterten Vorstandes. Sie sind wählbar und 
haben Stimmrecht. 

Die Arbeitsgemeinschaft kann neben persönlichen Mitgliedern auch juristische Per-
sonen aufnehmen. Die Entscheidung hierfür trifft der erweiterte Vorstand aufgrund ei-
nes formlosen, schriftlichen Antrages des Bewerbers. 

§ 4 Ehrenmitglieder 

Mitglieder, die sich um die Arbeitsgemeinschaft verdient gemacht oder sich Verdiens-
te auf Gebieten erworben haben, die mit den Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft zu-
sammenhängen, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  

Ehrenmitglieder sind von der Entrichtung von Beiträgen entbunden, im Übrigen aber 
ordentlichen Mitgliedern gleichgestellt. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder haben das Recht auf Information über die laufenden Vorhaben der Ar-
beitsgemeinschaft und Tätigkeit der Arbeitskreise. 

Die Mitglieder unterstützen die Arbeitsgemeinschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.   

Die Mitglieder sind verpflichtet, das Ansehen der Arbeitsgemeinschaft nicht zu schä-
digen, die Satzung zu befolgen und die Beiträge ordnungsgemäß zu entrichten. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet 

A) mit dem Tod des Mitglieds. 

B) durch freiwilligen Austritt zum Ende eines Kalenderjahres mit 3-monatiger Kündi-
gungsfrist mit schriftlicher Erklärung an den Vorstand. 

C) durch Ausschluss aus der Arbeitsgemeinschaft. 

D) bei Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 
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Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes, wenn ein Mitglied gröblich 
gegen die Interessen der Arbeitsgemeinschaft verstoßen hat. Vor der Beschlussfas-
sung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur 
mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Vorstand zu geben. 
Der Beschluss über den Ausschluss ist zu begründen und auf die Berufungsfrist hin-
zuweisen sowie dem Mitglied mittels Brief (per Einschreiben) mitzuteilen. 

Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht 
der Berufung an den erweiterten Vorstand zu. Die Berufung muss innerhalb einer 
Frist von 1 Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschusses beim erweiterten Vor-
stand schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig erfolgt, so hat der er-
weiterte Vorstand innerhalb von 2 Monaten darüber zu entscheiden. Geschieht dies 
nicht in der festgelegten Frist, gilt der Ausschließungsbeschluss als unwirksam. 

§ 7 Mitgliedsbeitrag 

Zur Bestreitung ihrer Auslagen wird die Arbeitsgemeinschaft von den Mitgliedern ei-
nen Jahresbeitrag verlangen. Die Beitragshöhe und dessen Fälligkeit werden von der 
Mitgliederversammlung bestimmt. 

Ausgenommen von der Beitragszahlung sind Mitglieder des Wissenschaftlichen Bei-
rates sowie die Ehrenmitglieder. 

§ 8 Organe der Gesellschaft 

Die Arbeitsgemeinschaft verfügt über folgende Organe 

• Vorstand 

• Erweiterter Vorstand 

• Wissenschaftlicher Beirat 

• Kuratorium 

• Leiter von Arbeitskreisen 

• Mitgliederversammlung 

§ 9 Kuratorium 

Mitglieder des Kuratoriums sind die fördernden Mitglieder des Vereins. 

Der Vorstand kann weitere Kuratoriumsmitglieder vorschlagen. Diese können auf ein-
stimmigen Beschluss des Kuratoriums aufgenommen werden. 

§ 10 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
dem Schatzmeister und dem Schriftführer, wobei der stellvertretende Vorsitzende als 
geborenes Mitglied immer ein Vertreter des Kuratoriums ist. 

Sie werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Hierzu ist die einfache Mehrheit 
erforderlich. 

Die Arbeitsgemeinschaft wird gemäß § 26 BGB gerichtlich und außergerichtlich durch 
den Vorsitzenden gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied vertreten. 

Die Mitglieder des Vorstandes können durch die Mitgliederversammlung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit werden. 

Die Personen des Vorstandes werden nach Ablauf von 2 Jahren neu vorgeschlagen 
und von der Mitgliederversammlung gewählt. Eine Wiederholung des Vorstandman-
dats ist möglich. 
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Die Mitglieder des Vorstandes bleiben bis zur Bestimmung eines neuen Vorstandes 
im Amt.  

Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstandes übernimmt ein anderes 
Vorstandsmitglied dieses Amt kommissarisch, bis ein Nachfolger gefunden wurde.  

Die Sitzungen des Vorstandes werden binnen 14 Tagen von einem Vorstandsvorsit-
zenden einberufen und geleitet. Über die Sitzungen ist ein Protokoll zu führen. Dies 
wird vom Vorstandsvorsitzenden oder dem Stellvertreter unterzeichnet. 

§ 11 Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand hat die Ziele und Zwecke der Arbeitsgemeinschaft nach innen und au-
ßen zu vertreten, sich für seine Mitglieder einzusetzen, die Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung umzusetzen, die Geschäftsführung zu beaufsichtigen, und mit den 
Haushaltsmitteln der Arbeitsgemeinschaft sparsam umzugehen. 

Außerdem hat der Vorstand über alle Angelegenheiten der Arbeitsgemeinschaft zu 
beschließen, die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 

Der Vorstand hat folgende Aufgaben 

• Einberufung der Mitgliederversammlung, wobei die Einberufung 4 Wochen vorher 
in schriftlicher Form zu erfolgen hat 

• Erstellung eines Jahresberichtes 

• Erlass einer Geschäftsordnung 

• Einberufung des wissenschaftlichen Beirates 

• Planung und Durchführung von besonderen Vorhaben, die dem Zweck, den Auf-
gaben und Zielen der Arbeitsgemeinschaft dienen 

• Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen 

• Abschluss und Kündigung von Dienstleistungsverträgen 

• Einrichtung von Arbeitskreisen und Festlegung ihrer Aufgaben 

• Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern oder über den Ausschluss 
von Mitgliedern, Streichung von Mitgliedern 

Ein Beschluss des Vorstandes kann auf schriftlichem Weg gefasst werden, wenn alle 
4 Vorstandsmitglieder dieser Regelung zustimmen. 

§ 12 Erweiterter Vorstand 

Dem erweiterten Vorstand der Arbeitsgemeinschaft gehören an  

• Vorsitzender des Vorstandes 

• Stellvertreter des Vorsitzenden 

• Schatzmeister 

• Schriftführer 

• Beisitzer (bis zu 3) 

• Kuratorium 

Jedes Kuratoriumsmitglied stellt 1 Mitglied für den erweiterten Vorstand.  

Alle Mitglieder im Vorstand und im erweiterten Vorstand übernehmen in der Arbeits-
gemeinschaft bestimmte Aufgaben, die einvernehmlich untereinander durch den er-
weiterten Vorstand aufgeteilt werden. 

Die Personen des erweiterten Vorstandes werden alle 2 Jahre in schriftlicher und ge-
heimer Wahl mit einfacher Mehrheit gewählt.  
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Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds des erweiterten Vorstandes übernimmt 
ein anderes Mitglied des erweiterten Vorstandes dieses Amt kommissarisch, bis ein 
Nachfolger gefunden wurde. 

Die Sitzungen des erweiterten Vorstandes werden binnen 14 Tagen von einem Vor-
standsvorsitzenden einberufen. Der erweiterte Vorstand ist einzuberufen, wenn dies 
mindestens 4 Mitglieder des erweiterten Vorstandes verlangen. 

Über die Sitzungen ist ein Protokoll zu führen. Dies wird vom Vorstandsvorsitzenden 
oder vom Stellvertreter unterzeichnet. 

Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder 
des erweiterten Vorstands anwesend ist.  

Eine Aussprache zu den Beschlusspunkten mit den nicht teilnehmenden Kuratori-
umsmitgliedern muss stattfinden. 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der An-
trag oder Beschluss als abgelehnt. 

Ein Beschluss des erweiterten Vorstandes kann auf schriftlichem Weg gefasst wer-
den, wenn alle Mitglieder des erweiterten Vorstands dieser Regelung zustimmen. 

Die Mitglieder des erweiterten Vorstandes können durch die Mitgliederversammlung 
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. 

§ 13 Wissenschaftlicher Beirat 

Der wissenschaftliche Beirat besteht aus Kapazitäten der Zahnmedizin sowie mei-
nungsbildenden Fachleuten, die sich der Verbreitung der keramischen Versorgung 
angenommen haben.  

Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates sind betragsbefreite Mitglieder. Ent-
stehende Aufwandskosten werden durch die Arbeitsgemeinschaft entschädigt.  

Der wissenschaftliche Beirat bildet Arbeitskreise, die die Aufgabe haben, die Arbeits-
gemeinschaft bei der Auswahl der zu bearbeitenden und zu publizierenden Themen 
und bei der Förderung von wissenschaftlichen Projekten zu beraten.  

Der Beirat besteht aus mindestens 7 Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft, die vom 
erweiterten Vorstand vorgeschlagen und auf mindestens 3 Jahre bestellt werden. 
Nach 5 Jahren ist die Bestellung eines Mitglieds im wissenschaftlichen Beirat durch 
den erweiterten Vorstand zu erneuern oder zu beenden. 

Die Zahl der Beiratsmitglieder kann auf Beschluss von Kuratorium und Vorstand ver-
ändert werden. 

Zur Gewinnung von Mitgliedern für den wissenschaftlichen Beirat werden auf Vor-
schlag des Kuratoriums geeignete Personen angesprochen und zur Mitarbeit in der 
Arbeitsgemeinschaft eingeladen.  

Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates können an den Sitzungen des erwei-
terten Vorstandes beratend teilnehmen und sind nicht stimmberechtigt. Der wissen-
schaftliche Beirat hat einstimmig ein Vetorecht bei öffentlichkeitswirksamen Maß-
nahmen. 

Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates repräsentieren die Arbeitsgemein-
schaft nach außen hin in der Öffentlichkeit. Die Mitglieder des wissenschaftlichen Bei-
rates sind bereit, in den Medien zu zahnärztlichen Themen Stellung zu nehmen. 

Der wissenschaftliche Beirat hat folgende Aufgaben 

• Der Beirat berät die strategische Ausrichtung der Arbeitsgemeinschaft und prüft 
die inhaltliche Richtigkeit der Sachaussagen. 
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Im Einzelnen hat der Beirat folgende Funktionen 

• Beratung bei der Vergabe von Entwicklungsaufgaben und Forschungsthemen 
durch die Arbeitsgemeinschaft 

• Unterstützung der Maßnahmen der Arbeitsgemeinschaft 

• Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft bei der Kommunikation mit der Öffent-
lichkeit zum Thema Vollkeramik 

• Beratung bei der Wahl von Publikationsthemen 

• Initiierung und Rezension von publikationsfähigen Manuskripten, auch fremder 
Autoren im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft 

§ 14 Mitgliederversammlung 

Alljährlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, die als körperliche 
oder virtuelle Zusammenkunft (durch elektronische Kommunikation) abgehalten wer-
den kann.  

Virtuelle Mitgliederversammlungen finden in einem nur für Mitglieder zugänglichen 
Chatroom oder per Video oder Telefonkonferenz statt. Die Mitglieder erhalten hierfür 
rechtzeitig die Zugangsdaten wie Einwahllink/Passwort. Mitglieder, die ihre E-Mail-
Adresse beim Verein registriert haben, erhalten die Zugangsdaten durch eine geson-
derte E-Mail, die übrigen Mitglieder erhalten die Zugangsdaten per Brief. Die Mitglie-
der sind verpflichtet, die Zugangsdaten geheim zu halten. Eine Weitergabe an dritte 
Personen ist nicht zulässig. 

Die Einladung muss mindestens 4 Wochen vorher schriftlich mit Bekanntgabe der 
Tagesordnung, Tagungsort vom Vorstand erfolgen. Wahlen und Satzungsänderun-
gen sind bekanntzugeben. Die Einberufung erfolgt per E-Mail (Voraussetzung ist hier-
für, eine Freigabeerklärung des Mitglieds zur Nutzung der E-Mail-Adresse). Sofern 
ein Mitglied das nicht mehr wünscht, kann es schriftlich widersprechen.  

Anträge zur Tagesordnung müssen 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung dem 
Vorstand schriftlich vorliegen. 

Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversamm-
lung entstehen, beschließt die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 

Der Vorstand kann mehrheitlich eine außerordentliche Mitgliederversammlung einbe-
rufen. In diesem Fall ist die Einladungsfrist 14 Tage. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn min-
destens 20 % der Mitglieder unter Angabe des Grundes dies schriftlich beantragt. 

Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. Nichtmitglieder können auf Antrag 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung zugelassen werden. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglie-
der beschlussfähig. 

Sämtliche Beschlüsse oder Wahlen der Mitgliederversammlung erfolgen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen - soweit nicht die Satzung etwas anderes vor-
sieht. 

Jedes anwesende Mitglied hat 1 Stimme. Eine schriftliche Bevollmächtigung zur 
Stimmabgabe ist zulässig. Die Vollmacht ist nur gültig, wenn sie dem Vorstand vor 
Beginn der Mitgliederversammlung vorgelegt wurde. Kein Mitglied darf aber mehr als 
drei Stimmen auf sich vereinen. 

Eine Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn diese mit der Tages-
ordnung in Form und Inhalt allen einberufenen Mitgliedern bekanntgemacht wurde. 
Der Einladung sind der bisherige und der vorgesehene neue Satzungstext beizufü-
gen. Für eine Satzungsänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen 
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Stimmen erforderlich. Sollten Änderungen der Satzung infolge behördlicher Bean-
standungen notwendig sein, wird der Vorstand ermächtigt, diese Änderungen vorzu-
nehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern sofort schrift-
lich mitgeteilt werden. 

Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden. Dazu wird die Beschlussvorlage 
allen Mitgliedern per Post (oder per E-Mail) mit einer Frist von 2 Wochen zur Stimm-
abgabe vorgelegt. Stimmabgaben, die nicht bis zum Ende der Frist beim Verein ein-
gehen, gelten als Enthaltungen.  

Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Vor Sitzungsbeginn 
wird ein Protokollführer von der Mitgliederversammlung gewählt. 

Das Protokoll ist außer vom Protokollführer und von einem weiteren Vorstandsmit-
glied auch von einem Mitglied des erweiterten Vorstandes zu unterzeichnen 

§ 15 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben 

• Die Entgegennahme der Jahresberichte, Geschäftsberichte, Kassenberichte des 
Vorstandes, der Arbeitskreise und des Kassenprüfers 

• Die Genehmigung der Jahresrechnungslegung des Kassenberichts 

• Die Entlastung des Vorstandes 

• Die Wahl der Mitglieder im Vorstand und des Kassenprüfers 

• Der Beschluss über die Auflösung der Arbeitsgemeinschaft  

• Ernennung von Ehrenmitgliedern 

• Festlegung, Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages 

§ 16 Vermögen der Arbeitsgemeinschaft 

Das Vermögen wird gebildet aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Zuwendungen 
sowie aus Kapitalerträgen. 

Sämtliche Mittel sind nur für satzungsgebundene Zwecke und zur Deckung des damit 
verbundenen Geschäftsaufwandes zu verwenden. 

Die Mitglieder haben keinen Anteil am Vermögen der Arbeitsgemeinschaft.  

§ 17 Haushaltsplanung und Bericht 

Der Schatzmeister hat unter Mitarbeit des erweiterten Vorstandes eine Etatplanung 
zu erarbeiten. Der Etat wird vom erweiterten Vorstand verabschiedet. Nach Ablauf 
des Geschäftsjahres hat der Schatzmeister im Folgejahr eine Einnahmen-
Überschuss-Rechnung zu erstellen. 

Sonderleistungen der AG Keramik können nach einer Finanzzusage durch das Kura-
torium vom erweiterten Vorstand beschlossen und im Etat berücksichtigt werden oder 
durch einmalige Sonderzahlungen finanziert werden. 

§ 18 Kassenprüfung 

Der Kassenprüfer wird in der Mitgliederversammlung gewählt. Eine Wiederwahl ist 
möglich. 

Der Kassenprüfer darf weder dem Vorstand noch dem erweiterten Vorstand angehö-
ren. Die Kassenprüfung wird vom Kassenprüfer durchgeführt und das Ergebnis in der 
Mitgliederversammlung vorgetragen. 
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§ 19 Geschäftsführung 

Der erweiterte Vorstand kann eine/n Geschäftsführer/in bestellen. 

Die Aufgaben des Geschäftsführers legt der Vorstand in einer Geschäftsordnung fest. 

Der Geschäftsführer erledigt im Innenverhältnis die Arbeiten des Vorstandes.  

Zur Abwicklung der Geschäfte richtet der erweiterte Vorstand eine Geschäftsstelle 
ein. 

Das Kuratorium nach § 9 der Satzung ist berechtigt, die Bezüge und Kostensätze des 
Vorstandes, der Geschäftsführung, des wissenschaftlichen Beirates, der Arbeitskrei-
se und der Geschäftsstelle festzulegen. 

Beauftragte Personen, freiberufliche Berater, Firmen und Lieferanten, die Dienstleis-
tungen für die Arbeitsgemeinschaft im Auftrag des Vorstandes durchführen, werden 
auf der Basis einer Kostenanmeldung und Abrechnung bezahlt. Alle Ausgaben sind 
durch Rechnungen zu belegen. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung können durch die Mitgliederversammlung von 
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. 

§ 20 Auflösung der Arbeitsgemeinschaft 

Auf Antrag durch die Mitgliederversammlung kann die Arbeitsgemeinschaft aufgelöst 
werden.  

Die Arbeitsgemeinschaft kann nur in einer eigens dazu einberufenen Mitgliederver-
sammlung aufgelöst werden. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung 
in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. Hierzu müssen 2/3 der 
erschienenen Mitglieder ihre Zustimmung geben. Die Liquidatoren werden von der 
Mitgliederversammlung gewählt. 

Im Falle der Auflösung fließt das Vermögen der Arbeitsgemeinschaft an die DGZMK 
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (gemeinnützig). 

§ 21 Datenschutz 

Die Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der Mitglieder-
verwaltung, der Beitragsverwaltung, der Außendarstellung oder auch zur Eigenwer-
bung sowie für die Bearbeitung von Aufträgen. 

Mit Beginn der Mitgliedschaft erklären sich die Mitglieder der Organe der AG Keramik 
mit der Datenspeicherung einverstanden. Die Daten werden nicht an Dritte weiterge-
geben. Der Widerruf der Datenspeicherung (komplett oder Teile von ihr) ist jederzeit 
möglich.  

Der § 21 wird aufgrund der Empfehlungen der europaweit gültigen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO), die zum 25.05.2018 in Kraft getreten ist, in die Satzung 
aufgenommen.  

Hinweis:  
Der besseren Lesbarkeit halber wenden wir in der Satzung bei der Bezeichnung von Funktionen, Amtsträgern, 
Berufsgruppen etc. ausschließlich die männliche Form an; damit sind aber auch immer sowohl männliche als 
auch weibliche wie auch diverse Personen gemeint. 

04. Dezember 2021 


